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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Energie Service Biel/Bienne (ESB) 
betreffend Werklieferverträge (AGB WL) 

 

1 Geltung der AGB 

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen («AGB») regeln Abschluss, Inhalt und Ab-

wicklung des Werkliefervertrages («Vertrag») zwi-

schen Energie Service Biel/Bienne («ESB») und 

dem Anbieter (nachfolgend «Unternehmerin»).  

1.2 Die AGB gelten in der zum Zeitpunkt des Vertrags-

abschlusses aktuellen Fassung für sämtliche Be-

stellungen von Werkleistungen. 

1.3 Die AGB werden jeweils Bestandteil der Verträge 

zwischen ESB und der Unternehmerin. Mit dem 

Eingehen des Vertrags bestätigt die Unternehme-

rin, dass sie in hinreichendem Masse Gelegenheit 

hatte, die AGB zur Kenntnis zu nehmen.  

1.4 Sämtliche Änderungen und Ergänzungen der AGB 

sind schriftlich zu vereinbaren und durch beide 

Parteien zu unterzeichnen.  

1.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Unterneh-

merin gelten nur, soweit ESB diesen ausdrücklich 

schriftlich zustimmt. 

2 Leistungen und Pflichten der Unternehmerin 

2.1 Die Unternehmerin erstellt entsprechend den Vor-

gaben von ESB ein gemäss der Verkehrsanschau-

ung gebrauchstaugliches Werk und übergibt es 

diesem gemäss entsprechender Vereinbarung in-

nert Frist an der Lieferadresse. Soweit im Einzel-

vertrag nicht abweichend geregelt, gehören zum 

Lieferumfang auch entsprechende Schutzvorrich-

tungen, Gebrauchsanweisungen sowie Pläne 

(Werkdokumentation). Soweit spezielle Zusiche-

rungen Gegenstand des Vertrags zwischen ESB 

und der Unternehmerin bilden, hat das Werk auch 

diesen zu entsprechen. 

Beizug Dritter 

2.2 Die Erbringung der vertraglich geschuldeten Leis-

tungen hat durch die Unternehmerin resp. deren 

Mitarbeitende grundsätzlich persönlich zu erfol-

gen. Im Interesse des ESB können nach vorgängi-

ger schriftlicher Zustimmung auch Dritte, insbe-

sondere Subunternehmer, Beauftragte und Liefe-

ranten, beigezogen werden. Die Unternehmerin ist 

verpflichtet, sämtliche sie aufgrund des Vertrags 

mit ESB und der vorliegenden AGB treffenden 

Pflichten rechtsverbindlich auf im Rahmen der 

Vertragserfüllung beigezogene Dritte zu überbin-

den. 

2.3 Die Zustimmung oder Kenntnisnahme des ESB 

zum bzw. vom Beizug von Dritten begründet weder 

eine Verantwortlichkeit von ESB noch entbindet 

sie die Unternehmerin von der Erfüllung ihrer 

Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäss Ver-

trag und AGB.  

2.4 Ohne schriftliche Zustimmung von ESB darf die 

Unternehmerin ihre Pflichten aus dem Vertrag mit 

ESB nicht gesamthaft übertragen.  

Versicherungen 

2.5 Die Unternehmerin hat bis zum Gefahrübergang 

auf ESB (Ziff. 7.1 ff.) auf eigene Kosten einen an-

gemessenen Versicherungsschutz zu gewährleis-

ten (insbesondere Transportversicherung). 

2.6 Eine Haftpflichtversicherung (Berufs-, Betriebs-

haftpflicht) ist seitens der Unternehmerin für sich, 

ihre Mitarbeitenden und beigezogene Dritte abzu-

schliessen, sofern die Unternehmerin im Zusam-

menhang mit dem Vertrag Handlungen in den Ge-

schäftseinrichtungen von ESB vornimmt. Zudem 

muss die Unternehmerin solchen Versicherungs-

schutz stets gewährleisten, wenn der Vertrag mit 

ESB dies vorsieht. 

Weisungsgebundenheit und Informationspflichten 

2.7 ESB kommt ein Weisungsrecht gegenüber der Un-

ternehmerin zu, welchem die Unternehmerin 

grundsätzlich Folge zu leisten hat. Bezweifelt die 

Unternehmerin Umsetzbarkeit oder Sinnhaf-

tigkeit einer Weisung von ESB, wird sie umgehend 

bei diesem vorstellig und teilt ihm ihre Bedenken 

mit. Für einen ESB infolge des Unterlassens die-

ser Informationspflicht durch die Unternehmerin 

entstehenden Schaden wird die Unternehmerin 

haftpflichtig. 

2.8 ESB kann bei der Unternehmerin jederzeit umfas-

send Informationen betreffend den Stand der 

Ausführung der vereinbarten Leistung, die Liefer- 

und Beschaffungssituation von Sachen, die 
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aufgewendete Zeit und das verwendete Material 

sowie die mit der Vertragserfüllung betrauten Per-

sonen (im Betrieb der Unternehmerin oder an-

derswo) einholen. Bei auf Dienstleistungen ge-

richteten Werkverträgen kann der ESB einen 

schriftlichen Tätigkeitsbericht verlangen. Diese 

Befugnisse von ESB begründen weder Verant-

wortlichkeiten seinerseits noch entbinden sie die 

Unternehmerin von ihren Pflichten und Verant-

wortlichkeiten gemäss Vertrag und AGB. 

2.9 Sieht die Unternehmerin ihrerseits Schwierigkei-

ten im Hinblick auf die Vertragserfüllung voraus 

oder bestehen auf ihrer Seite Unklarheiten, so 

setzt sie sich umgehend mit ESB in Verbindung 

und informiert diesen über die entsprechenden 

Umstände. 

Verschwiegenheitsverpflichtung 

2.10 Die Unternehmerin verpflichtet sich zu Still-

schweigen betreffend sämtliche geschäftsrele-

vante Informationen und Unterlagen (insbeson-

dere technisches Fachwissen, Know-how im All-

gemeinen, Prozessabläufe, Erfindungen, Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse, Einzelheiten 

der Vertragsverhältnisse sowie Personendaten), 

welche sie im Zuge der Erfüllung des mit ESB ein-

gegangenen Vertrags – auch bloss zufällig – zur 

Kenntnis nimmt. Gesetzliche Offenlegungs-, Aus-

kunfts- und Herausgabepflichten sind vorbehal-

ten. 

2.11 Zeichnungen, Muster und weitere Unterlagen von 

ESB dürfen ohne dessen Zustimmung weder ko-

piert noch Dritten zugänglich gemacht werden. 

Die Unterlagen dienen ausschliesslich zur Her-

stellung und Ablieferung des Werks. Sämtliche 

Unterlagen sind nach Ausführung des Vertrags 

unaufgefordert an ESB herauszugeben. 

2.12 Die Unternehmerin verpflichtet sich, die ihr sei-

tens ESB auferlegte Verschwiegenheitspflicht im 

vollen Umfang und verbindlich auf ihre Mitarbei-

tenden sowie die von ihr beigezogenen Dritten zu 

erstrecken. ESB kann diesbezüglich jederzeit ent-

sprechende Nachweise verlangen. 

2.13 Die Verschwiegenheitspflicht ist bereits im Rah-

men der Offertanfrage bzw. der Ausschreibungs-

unterlagen und des Angebots der Unternehmerin 

zu wahren. Sie besteht nach Dahinfallen des Ver-

trags fort. 

3 Vergütung  

3.1 Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart wird, 

gilt der in der Offerte von ESB genannte Betrag als 

die Mehrwertsteuer nicht enthaltend (exkl. 

MWSt). 

3.2 Allfällige teuerungsbedingte Preisänderungen 

sind im Werkvertrag zu vereinbaren. 

3.3 Im Preis inbegriffen sind bei Werkverträgen be-

treffend Sachen sämtliche Aufwendungen, die der 

Unternehmerin im Zusammenhang mit der Be-

reitstellung des Werks anfallen, insbesondere 

Kosten für Verpackungen, Versand- und Fracht-

kosten, Versicherungskosten sowie alle Zölle und 

andere Abgaben. 

3.4 Bei Werkverträgen betreffend Dienstleistungen 

besteht, ohne ausdrückliche anderweitige ver-

tragliche Regelung, kein Anspruch auf Ersatz von 

Auslagen und Verwendungen. Dasselbe gilt für 

sämtliche weiteren Ausgaben, welche die Unter-

nehmerin im Hinblick auf die Vertragserfüllung tä-

tigt. Ebenso in der Vergütung inbegriffen ist etwa-

iger, seitens der Unternehmerin zu tätigender 

Aufwand für Versicherungen. 

4 Zahlungsmodalitäten 

4.1 Die Unternehmerin stellt ESB die Vergütung für 

vertragsgemäss erbrachte Leistungen in Rech-

nung. Die Rechnungsstellung erfolgt in elektroni-

scher Form an die Mailadresse invoice@esb.ch. 

4.2 Die Rechnungen haben mindestens folgende An-

gaben zu enthalten: Bestellnummer, Zahlungsbe-

dingungen gemäss Ziff. 4.4, Mehrwertsteuernum-

mer sowie Ausweisung der Mehrwertsteuer. Ist 

keine Bestellnummer definiert, so ist an deren 

Stelle die Projektnummer oder die Projektbe-

zeichnung und der Name der/des beauftragenden 

ESB-Mitarbeitenden anzugeben. 

4.3 Die Weiterleitung der Mehrwertsteuer an die zu-

ständige Behörde ist Sache der Unternehmerin. 

Sollte ESB von der zuständigen Behörde in An-

spruch genommen werden, weil die Unternehme-

rin diese Pflicht nicht erfüllt hat, so hält die Unter-

nehmerin ESB schadlos. 

4.4 Die Unternehmerin stellt nach Vertragserfüllung 

Rechnung, soweit im Vertrag nichts anderes ver-

einbart wurde. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage 

netto (2% Skonto) oder aber 30 Tage, jeweils ab 

Rechnungsstellung (Zugang bei ESB). Die 

Schlussrechnung ist ebenfalls innerhalb einer 

Zahlungsfrist von 10 Tagen netto (2% Skonto) 
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oder aber 30 Tagen ab Rechnungsstellung (Zu-

gang bei ESB) zu begleichen. 

5 Bestellungsänderung 

5.1 ESB ist berechtigt, nach Zustandekommen des 

Vertrags Änderungen der vereinbarten Leistung 

zu verlangen. Die Unternehmerin orientiert ESB 

diesfalls umgehend über etwaige Mehrkosten, 

welche mit der betreffenden Änderung verbunden 

wären. Im Falle einer Änderung ist diese schrift-

lich festzuhalten. ESB hat Anspruch auf Einsicht 

in sämtliche für die Berechnung der Vergütung für 

die Änderung relevanten Unterlagen und Daten. 

6 Rücktrittsrecht des ESB 

6.1 Solange das Werk unvollendet ist, kann ESB ge-

gen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und 

gegen volle Schadloshaltung der Unternehmerin 

jederzeit vom Vertrag zurücktreten. 

6.2 Beginnt die Unternehmerin das Werk nicht recht-

zeitig oder verzögert sie die Ausführung in ver-

tragswidriger Weise oder ist sie damit ohne 

Schuld von ESB so sehr im Rückstande, dass die 

rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszuse-

hen ist, so kann ESB, ohne den Lieferungstermin 

abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten. 

7 Abnahme des Werks und Übergang der Gefahr  

7.1 Das Werk und die zugehörige Dokumentation wer-

den nach Anzeige der Beendigung der Arbeiten 

durch die Unternehmerin an dem von ESB vorge-

gebenen Ort (Abnahmeort) einer gemeinsamen 

Prüfung durch ESB und der Unternehmerin unter-

zogen. Das Werk gilt mit der Unterzeichnung des 

Lieferscheins durch ESB als abgenommen. Eine 

stillschweigende Abnahme ist ausgeschlossen. 

7.2 Der Übergang der Gefahr – verstanden als nicht zu 

vertretende nachträgliche Leistungsunmöglich-

keit – erfolgt grundsätzlich mit Abnahme des 

Werks durch ESB.  

7.3 Falls es sich bei den Werk(lieferung)en um Ma-

schinen, technische Ausrüstungsgegenstände 

oder Anlagen handelt, erfolgt der Gefahrübergang 

auf ESB erst nach Bestätigung des positiven Ver-

laufs einer Funktionsprüfung. 

7.4 Weist das Werk keine wesentlichen Mängel auf, so 

gilt es nach Abschluss der gemeinsamen Prüfung 

und einer allfälligen Funktionsprüfung als abge-

nommen. Ist das Werk mit wesentlichen Mängeln 

behaftet, kann ESB die Annahme verweigern und 

der Unternehmerin eine Frist zur Behebung der 

Mängel ansetzen. Die nachfolgenden Bestimmun-

gen betreffend die Leistungsstörungen und 

insbesondere das Recht des ESB zur Geltendma-

chung allfälliger Schadenersatzansprüche ge-

genüber der Unternehmerin (Ziff. 8.1 ff.) bleiben 

vorbehalten. 

7.5 Aufwendungen der Unternehmerin bei Prüfung 

und Abnahme gehen zu ihren Lasten. Dasselbe 

gilt für die Kosten der erneuten Prüfung/Abnahme 

nach erfolgter Nachbesserung. 

8 Verzug  

8.1 Hält die Unternehmerin die vertraglichen Termine 

und Fristen nicht ein, so gerät sie ohne Weiteres in 

Verzug, sofern seitens ESB nicht schriftlich eine 

Terminverlegung oder Fristverlängerung gewährt 

wurde.  

8.2 Eine vorbehaltslose Annahme der verspäteten Er-

füllung entbindet nicht von der Konventional-

strafe. Die Mängelrechte von ESB sowie allfällige 

Schadenersatz- und weitere Ansprüche von ESB 

bleiben vom Anspruch auf Konventionalstrafe un-

berührt.  

8.3 ESB setzt der sich im Verzug befindlichen Unter-

nehmerin eine angemessene Nachfrist von min-

destens drei Werktagen zur Erbringung der ge-

schuldeten Leistung. Erfolgt diese alsdann nicht 

fristgemäss, kann ESB 

a. entweder an der Vertragserfüllung festhalten 

und Ersatz des Verspätungsschadens verlan-

gen; 

b. oder auf die nachträgliche Leistung verzichten 

und Schadenersatz wegen Nichterfüllung auf 

das positive Interesse verlangen; 

c. oder vom Vertrag zurücktreten und Schaden-

ersatz auf das negative Interesse verlangen. 

Ist die rechtzeitige Vollendung nicht mehr vo-

rauszusehen, so ist ESB zur Ausübung seines 

Rücktrittsrechts nach Ziff. 6.2 berechtigt. 

8.4 ESB übt sein Wahlrecht gemäss Ziff. 8.3 schrift-

lich per E-Mail aus. 

8.5 Keiner Nachfristsetzung durch ESB bedarf es, 

wenn dieser aufgrund der Verspätung keinerlei In-

teresse an der Leistung der Unternehmerin mehr 

hat. ESB kann diesfalls direkt das Wahlrecht ge-

mäss Ziff. 8.3 ausüben. 

8.6 Muss die Unternehmerin annehmen, dass die Lie-

ferung von Sachen gemäss Werkvertrag resp. die 

Erbringung werkvertraglicher Dienstleistungen 

ganz oder teilweise nicht termingerecht erfolgen 

kann, so hat sie dies ESB unverzüglich und 

schriftlich, unter Angabe der Gründe und der 
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mutmasslichen Dauer der Verzögerung, mitzutei-

len. Die Parteien versuchen, einvernehmlich eine 

Lösung zu finden, wobei dies ESB in keiner Weise 

darin einschränkt, seine Verzugsrechte auf Basis 

des Vertrags sowie der vorliegenden AGB gegen-

über der Unternehmerin auszuüben. 

9 Gewährleistung 

9.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre, begin-

nend ab erfolgreicher Abnahme. 

9.2 Die Unternehmerin führt die Leistungen nach den 

anerkannten Regeln der Technik aus und gewähr-

leistet, dass das gesamte Werk mängelfrei ist. 

Insbesondere gewährleistet die Unternehmerin, 

dass das Werk den zugesicherten respektive den 

vorgegebenen Eigenschaften und Spezifikationen 

entspricht sowie die einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften wie auch die Fach- und Sicherheits-

vorschriften einhält.  

9.3 Die Unternehmerin gewährleistet zudem, dass 

sämtliche zugehörige Dokumentation richtig und 

vollständig ist und die sofortige Inbetriebsetzung 

und Instandhaltung der Anlage ermöglichen. 

9.4 Während der Gewährleistungsfrist kann ESB 

Mängel jederzeit stichwortartig schriftlich rügen, 

per E-Mail genügt. 

9.5 Sofern die Unternehmerin einen Mangel nicht be-

hebt oder beschädigte Teile nicht innerhalb des 

angesetzten Zeitraums austauscht, oder wenn 

unmittelbare Gefahr für Sicherheit oder Schädi-

gungen droht, ist ESB berechtigt, die erforderli-

chen Arbeiten auf Kosten der Unternehmerin von 

einem Dritten durchführen zu lassen. Diese Er-

satzvornahme muss nicht vorgängig angezeigt 

werden. 

9.6 Die gesetzlichen Regelungen über die Rechte von 

ESB bei von der Unternehmerin wissentlich ver-

deckten bzw. verschwiegenen sowie nicht erkenn-

baren Mängeln bleiben vorbehalten. 

9.7 Entspricht die Leistung der Unternehmerin nicht 

den Anforderungen gemäss Ziff. 9.2 f. (Mangel-

haftigkeit), so stehen ESB jederzeit während der 

Gewährleistungsfrist die folgenden Mängelrechte 

zu, welche von diesem schriftlich per E-Mail aus-

zuüben sind: 

a. umgehende Nachbesserung durch die Unter-

nehmerin. Der Unternehmerin steht es dabei 

frei, einzelne Lieferungen vollständig zu erset-

zen, anstatt sie nachzubessern; 

b. Anspruch auf den Minderwert der mangelhaf-

ten Sachen oder Dienstleistungen im 

Vergleich zur hypothetischen Mängelfreiheit 

der Sachen oder Dienstleistungen (Minde-

rung); 

c. Aufhebung des Vertrags (Wandelung) bei we-

sentlichen Mängeln, sofern es sich nicht um 

ein Werk, welches auf dem Grund und Boden 

von ESB oder einer Drittpartei errichtet wurde 

und seiner Natur nach nur mit unverhältnis-

mässigen Nachteilen entfernt werden kann, 

handelt; 

d. Betrauen eines Dritten mit der Nachbesse-

rung auf Kosten und Rechnung der Unterneh-

merin ohne vorgängige Androhung (antizi-

pierte Ersatzvornahme). 

9.8 Die Geltung von Art. 367 OR betreffend die Prü-

fungs- und Rügeobliegenheiten wird ausge-

schlossen. ESB ist gehalten, während der Ge-

währleistungsfrist gemäss Ziff. 9.2 f. entdeckte 

Mängel der Unternehmerin zeitnah zu melden. 

Aus einem etwaigen Zuwarten mit dieser Meldung 

kann die Unternehmerin nichts zu ihren Gunsten 

ableiten, es sei denn sie könnte nachweisen, dass 

und wenn ja in welchem Umfang ein etwaiger, sei-

tens ESB geltend gemachter Schaden zufolge ei-

nes Mangels durch eine raschere Meldung gerin-

ger ausgefallen wäre. 

9.9 Für Nachbesserungen haftet die Unternehmerin 

in demselben Umfang wie für die Sache oder 

Dienstleistung gemäss dem ersten Erfüllungsver-

such. Die Gewährleistungsfrist für die gesamte 

Sache resp. Dienstleistung beginnt ab dem Nach-

besserungsversuch neu zu laufen, die Mängel-

rechte von ESB (Ziff. 9.7) leben wieder auf. 

9.10 Nimmt die Unternehmerin eine Nachbesserung 

nicht innert der ihr seitens ESB gesetzten Nach-

frist vor, so lebt dessen Wahlrecht gemäss Ziff. 9.7 

wieder auf. 

9.11 Neben den Mängelrechten gemäss Ziff. 9.7 steht 

ESB ein Schadenersatzanspruch gegenüber der 

Unternehmerin zu, sofern diese nicht nachweisen 

kann, dass sie keinerlei Verschulden trifft.  

9.12 Bei Uneinigkeit zwischen ESB und Unternehmerin 

über die Qualität des Werks, das Vorliegen von 

Mängeln oder bezüglich Verantwortlichkeit für 

solche Mängel, kann ein gemeinsam zu bestim-

mender unabhängiger Sachverständiger beigezo-

gen werden. Die Kosten dieses Beizugs gehen zu 

Lasten derjenigen Partei, welche sich gemäss 
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Sachverständigem mit ihrem Standpunkt im Un-

recht befindet. 

10 Funktionsgarantie 

10.1 Die Unternehmerin garantiert ESB, dass das Werk 

während 10 Jahren ab Abnahme einwandfrei 

funktioniert. Sie garantiert, dass sie während die-

ser Zeit bei Bedarf sämtliche Ersatz- und Ver-

schleissteile liefern und jede Komponente des 

Werks ersetzen kann. 

11 Haftung  

11.1 Wird von der Unternehmerin ein Schaden verur-

sacht, so wird ihr Verschulden vermutet. 

11.2 ESB schliesst, soweit zulässig jede Haftpflicht ge-

genüber der Unternehmerin sowie ihren Hilfsper-

sonen aus. Ausgeschlossen ist insbesondere die 

Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare und 

Folgeschäden. 

11.3 Die Unternehmerin haftet für alle Schäden, die 

ESB oder Dritten im Rahmen der Vertragserfül-

lung entstehen. 

11.4 Die Unternehmerin haftet uneingeschränkt für 

ihre Mitarbeitenden sowie beigezogene Dritte. 

Ebenso hat sie für von Dritten, insbesondere Sub-

unternehmern, Beauftragten oder Lieferanten, 

bezogene Teile einzustehen, soweit es wegen die-

ser Teile zu einem Schaden kommt. Die seitens 

der Unternehmerin abgegebenen Gewährleistun-

gen (Ziff. 9.1 ff) beziehen sich auch auf solche 

Teile. 

11.5 Sollten Dritte Forderungen gegen ESB geltend 

machen, die aus oder im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit von ESB auf Basis des Vertrags mit der 

Unternehmerin entstanden sind (bspw. aus Urhe-

berrechts- oder Patentverletzungsrechten), so 

bilden die entsprechenden, ESB deswegen er-

wachsenden Kosten (inklusive Folgekosten wie 

Anwaltskosten) ersatzfähige Schadenspositio-

nen, welche ESB gegenüber der Unternehmerin 

gemäss dem gemeinsamen Vertrag und den vor-

liegenden AGB geltend machen kann. 

11.6 Zudem übernimmt die Unternehmerin auf 

Wunsch von ESB den Rechtsstreit mit den Dritten 

auf eigene Kosten. 

12 Höhere Gewalt (vis maior) 

12.1 Für Ereignisse höherer Gewalt, die einer Partei die 

vertraglich geschuldete Leistung erheblich er-

schweren oder die fristgerechte Erfüllung zeitwei-

lig behindern oder unmöglich machen, haftet die 

betroffene Partei nicht. Sie wird für die Dauer und 

den Umfang der höheren Gewalt von ihren Ver-

pflichtungen gemäss Bestellung befreit. 

12.2 Als höhere Gewalt gelten vom Willen und Einfluss 

der Vertragsparteien unabhängige Umstände mit 

Ausnahmecharakter wie Naturkatastrophen, Blo-

ckaden, Krieg und andere militärische Konflikte 

(inklusive Mobilmachung), innere Unruhen, Ter-

roranschläge, Streik resp. Aussperrung, Embargo 

oder sonstige Umstände, die unvorhersehbar, 

schwerwiegend und durch die Vertragsparteien 

unverschuldet sind, nicht durch zumutbare Mas-

snahmen überwunden werden können und nach 

Abschluss dieses Vertrages eintreten. Streik oder 

Aussperrung im Betrieb der Unternehmerin oder 

im Betrieb Dritter (Subunternehmer, Beauftragte, 

Lieferanten etc.), welche die Unternehmerin im 

Rahmen der Vertragserfüllung beigezogen hat, 

gelten nicht als Fall höherer Gewalt. 

12.3 Die von der höheren Gewalt betroffene Vertrags-

partei zeigt der anderen Vertragspartei den Be-

ginn und das Ende des Hindernisses jeweils un-

verzüglich, maximal nach drei Arbeitstagen, 

schriftlich an.  

12.4 Sofern die Lagerbestände der Unternehmerin be-

troffen sind, hat sie bei der Aufteilung sämtlicher 

in ihrem Besitz befindlicher Sachen ESB vorrangig 

zu beliefern. 

12.5 Wird im Falle des Eintritts höherer Gewalt die Er-

füllung der Leistung auf Dauer gänzlich verhin-

dert, so sind die Parteien berechtigt, den Vertrag 

zu kündigen. Schadensersatzansprüche sind aus-

geschlossen. 

12.6 Die Bestimmungen betreffend den Rücktritt (Ziff. 

6.1 f.) gelten auch bei höherer Gewalt. 

13 Konventionalstrafe 

13.1 Bei jeglicher Verletzung einer der Pflichten ge-

mäss Ziff. 2.10 f. (Verschwiegenheit), Ziff. 2.11 

(Rückgabe), 15.1 ff. (Umgang mit Spezifikationen 

und begleitenden Dokumenten), und 18.1-18.5 

(Compliance) schuldet die Unternehmerin ESB 

eine Konventionalstrafe in der Höhe von CHF 

40'000.00, pro Vertragsverletzung. 

13.2 Bei Missachtung der Pflicht gemäss Ziff. 18.6 

(Verbot unzulässiger Wettbewerbsabreden) durch 

die Unternehmerin respektive ihre Subunterneh-

merinnen oder Lieferantinnen, hat die Unterneh-

merin ESB eine Konventionalstrafe zu bezahlen, 

welche 10% der Vertragssumme, mindestens 

aber CHF 3'000.00 pro Verstoss beträgt. Die Un-

ternehmerin nimmt zur Kenntnis, dass ein 

Verstoss gegen die Integritätsbestimmung zu 
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einer Auflösung des Vertrages aus wichtigen 

Gründen durch ESB führen kann. 

13.3 Ab Eintritt des Schuldnerverzugs gemäss Ziff. 8.1 

ff. schuldet die Unternehmerin ESB eine Konven-

tionalstrafe von 0.5 % der seitens ESB vertragsge-

mäss für die ausstehende Leistung zu erbrin-

gende Vergütung pro ganzen oder angebrochenen 

Tag des andauernden Verzugs, maximal 20% der 

Vergütung. Diese Zahlungspflicht endet durch 

ordnungsgemässe und mangelfreie nachträgliche 

Erfüllung oder Dahinfallen des betreffenden Ver-

trags. 

13.4 Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit die 

Unternehmerin nicht von der Einhaltung vertragli-

cher Verpflichtungen gemäss dem Vertrag mit 

ESB und den vorliegenden AGB. Die Mängelrechte 

von ESB sowie die Rechte zur Geltendmachung 

von Schadenersatz oder darüberhinausgehenden 

anderen Ansprüchen durch ESB bleiben von sei-

nen Ansprüchen aus der Konventionalstrafe un-

berührt. Die Konventionalstrafe wird nicht auf et-

waig zu leistenden Schadenersatz angerechnet. 

Macht ESB zusätzlich zur Konventionalstrafe 

Schadenersatz geltend, regelt sich die Beweislast 

in Abweichung von Art. 160 ff. OR nach den Regeln 

von Art. 97 Abs. 1 OR. 

14 Recht des ESB auf Direktbefriedigung  

14.1 Bei Zahlungsschwierigkeiten der Unternehmerin, 

bei schwerwiegenden Differenzen zwischen der 

Unternehmerin und den ihrerseits im Zusammen-

hang mit dem Vertragsverhältnis mit ESB beige-

zogenen Dritten – insbesondere Subunterneh-

mer, Beauftragte oder Lieferanten – oder bei Vor-

liegen anderer wichtiger Gründe kann ESB eine Si-

cherheitsleistung (Bankgarantie) durch die Unter-

nehmerin beanspruchen oder, nach vorheriger 

Anhörung der Beteiligten, die von der Unterneh-

merin beigezogenen Dritten, sofern diese die be-

treffenden Leistungen tatsächlich erbracht ha-

ben, direkt bezahlen oder den Betrag hinterlegen, 

mit Anrechnung auf die von ESB gemäss dem Ver-

trag an die Unternehmerin zu leistende Vergü-

tung, beides mit befreiender Wirkung gegenüber 

der Unternehmerin. Die Unternehmerin haftet 

ESB für die ihm daraus entstandenen Aufwendun-

gen und Verfahrenskosten. 

15 Umgang mit Spezifikationen und begleitenden Do-

kumenten des ESB 

15.1 Sämtliche Spezifikationen und begleitenden Do-

kumente, welche ESB der Unternehmerin zwecks 

Vertragserfüllung zur Verfügung stellt, verbleiben 

im ausschliesslichen Eigentum von ESB. 

15.2 Alles, was anhand der Spezifikationen und Doku-

mente in materialisierter Form (inklusive Soft-

ware) erstellt wird, ist ESB spätestens ab Dahin-

fallen des Vertrags herauszugeben, soweit die Un-

ternehmerin sich dessen nicht bestimmungsge-

mäss und mit dem Einverständnis des ESB 

entäussert hat. 

15.3 Die Unternehmerin treffen betreffend Spezifikati-

onen und begleitende Dokumente dieselben Infor-

mationspflichten (inklusive Haftungsfolgen) wie 

bei Weisungen (vgl. Ziff. 2.7 ff.). 

16 Rechtsverzicht der Unternehmerin nach beendeter 

Zusammenarbeit 

16.1 Wird der Vertrag ordentlich oder zufolge Rück-

tritts oder sonst wie bei vollständiger oder unvoll-

ständiger Erfüllungslage beendet, ist ESB berech-

tigt, seitens der Unternehmerin bereits erbrachte 

Leistungen weiterzuverwenden und insbesondere 

auch mit Dritten eine diesbezügliche Zusammen-

arbeit einzugehen. Die Unternehmerin verzichtet 

auf alle etwaig an ihren bisherigen Leistungen und 

bereits zur Verfügung gestellten Sachen und Wer-

ken bestehenden Rechte, insbesondere Immate-

rialgüterrechte und sonstige Schutzrechte. ESB 

darf namentlich auch Pläne, Methoden, Prozesse 

und alle sonstigen Dokumente und Daten verwen-

den, welche die Unternehmerin im Zusammen-

hang mit dem Vertragsverhältnis mit ESB erstellt 

hat. ESB kommt diesbezüglich ein Herausgabe-

anspruch zu. 

17 Datenschutz 

17.1 Die Unternehmerin verpflichtet sich zur Einhal-

tung der schweizerischen Datenschutzgesetzge-

bung und ergreift alle wirtschaftlich zumutbaren 

sowie technisch und organisatorisch möglichen 

Vorkehrungen, damit die im Rahmen der Vertrags-

abwicklung anfallenden Daten gegen unbefugte 

Kenntnisnahme Dritter wirksam geschützt sind. 

17.2 Die Unternehmerin nimmt zur Kenntnis, dass die 

Nutzung der Ausschreibungsplattform simap.ch 

mit Risiken verbunden ist. Der angemessene 

Schutz von Informationen (insbesondere gegen 

Datenabflüsse) liegt in ihrer Verantwortlichkeit. 

18 Compliance  

18.1 Die Unternehmerin hat bei der Erbringung der ver-

traglichen Leistung sämtliche geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen betreffend Arbeitsbedingun-

gen, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
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(inklusive Transportsicherheit und Unfallverhü-

tung) einzuhalten. Sie verpflichtet sich sodann zur 

Einhaltung der Melde- und Bewilligungspflichten 

gemäss dem Bundesgesetz gegen die Schwarzar-

beit vom 17. Juni 2005 (BGSA) sowie der Bestim-

mungen über die Gleichbehandlung von Frau und 

Mann in Bezug auf die Lohngleichheit. 

18.2 Die Unternehmerin unterstützt die grundlegenden 

Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der Internati-

onalen Arbeitsorganisation (IAO) sowie die folgen-

den IAO-Konventionen und verpflichtet sich zur 

Einhaltung derselben: Vereinigungsfreiheit und 

Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948 (Nr. 87); 

Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivver-

handlungen, 1949 (Nr. 98); Zwangsarbeit, 1930 

(Nr. 29); Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 (Nr. 

105); Mindestalter, 1973 (Nr. 138); Verbot und un-

verzügliche Massnahmen zur Beseitigung der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 (Nr. 

182); Gleichheit des Entgelts, 1951 (Nr. 100) und 

Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 1958 

(Nr. 111). 

18.3 Mit dem Eingehen eines Vertragsverhältnisses 

mit ESB erklärt die Unternehmerin, dass sie keine 

Mitarbeitenden beschäftigt und keine geschäftli-

chen oder sonstigen Verbindungen zu Personen 

unterhält, die auf den jeweils aktuellen Personen-

listen betreffend die Terrorismusbekämpfung ge-

mäss den diesbezüglich einschlägigen nationalen 

und internationalen Normen verzeichnet sind.  

18.4 Die Unternehmerin verpflichtet sich zur möglichst 

umweltschonenden Ausführung der werkvertrag-

lichen Arbeiten und insbesondere zur Einhaltung 

der am Ort der Leistung geltenden rechtlichen 

Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Er-

haltung der natürlichen Ressourcen einhalten. 

Dazu gehören die Bestimmungen des schweizeri-

schen Umweltrechts und die vom Bundesrat be-

zeichneten internationalen Übereinkommen zum 

Schutz der Umwelt gemäss Anhang 4 der IVöB. 

18.5 Zieht die Unternehmerin zur Vertragserfüllung 

Dritte – insbesondere Subunternehmer, Beauf-

tragte und Lieferanten – bei, hat sie diese zu ver-

pflichten, die unter den vorstehenden Ziff. 18.1 ff. 

aufgeführten Compliance-Bestimmungen, eben-

falls einzuhalten. Werden von diesen Dritten wei-

tere Subunternehmer, Beauftragte oder Lieferan-

ten beigezogen, so muss die Unternehmerin dafür 

sorgen, dass auch diese die Bestimmungen nach 

Ziff. 18.1 ebenfalls einhalten. 

18.6 Die Parteien verpflichten sich, alle erforderlichen 

Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu 

ergreifen, insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Vertrag keine unzulässigen Wettbewerbsab-

reden zu treffen und keine Zuwendungen oder an-

dere Vorteile anzubieten oder anzunehmen. 

19 Schlussbestimmungen 

19.1 Ergänzungen und Änderungen des Vertrags und 

von dessen Vertragsbestandteilen sind nur gültig, 

wenn sie von den Parteien schriftlich vereinbart 

werden. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses 

Schriftlichkeitsvorbehaltes. 

19.2 Sollten einzelne der Bestimmungen dieser AGB 

unwirksam oder unvollständig sein, so beein-

trächtigt dies die Übernahme und Geltung der üb-

rigen Regelungen sowie das Vertragsverhältnis 

insgesamt zwischen ESB und Unternehmerin 

nicht. Die Parteien sagen sich diesfalls gegensei-

tig ihre Bereitschaft zu, über die Übernahme einer 

wirksamen oder ergänzten neuen Bestimmung zu 

diskutieren, welche ihrem Inhalt nach der ur-

sprünglich verfolgten Absicht wirtschaftlich gese-

hen am nächsten kommt. 

19.3 Für die Verträge zwischen ESB und Unternehme-

rin gilt Schweizer Recht unter Ausschluss des 

Wiener Kaufrechts (CISG) und des Internationalen 

Privatrechts. Soweit die vorliegenden AGB ein-

zelne Bestimmungen ausdrücklich ausschlies-

sen, kommen diese nicht zur Anwendung. 

19.4 Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflich-

ten sich diese, in direkten Gesprächen eine gütli-

che Einigung zu suchen. Können sich die Parteien 

nicht einigen, steht jeder Partei der Rechtsweg an 

ein ordentliches Gericht offen. 

19.5 Als ausschliesslichen Gerichtsstand vereinbaren 

die Parteien den Sitz des ESB in Biel (Kanton 

Bern). ESB behält sich überdies die Möglichkeit 

vor, seine Rechte auch am Domizil der Unterneh-

merin geltend zu machen. (Teil)zwingende Ge-

richtsstände bleiben vorbehalten. 

Bei Widersprüchen zwischen der deutschen und der 

französischen Version ist die deutsche Version massge-

bend. 

Version vom 23.01.2024 


